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Nacheichungvon Massen ,WaagenundGewichten .
Diestädtische Marktamts-Direktionteilt mit :
UmBeanstandungenderGewerbetreibendenwegennichtfristge-¬

mässerNacheichungvonMassen,WaagenundGewichtenzu vermeiden,wirdin
Erinnerunggebracht ,dass es den Gewerbetreibenden ,die in ihrenständigen
oderzeitweiligenVerkaufsstättennachMassundGewichtzumessen,untersagt
ist,in diesen Verkaufsstätten ungesetzliche also nicht motrische Massound
Gowichtezu verwenden .Es dürfen auch nicht metrische ,jedoch nicht ge - ¬
eichte odernicht rechtzeitig geeichte MasseundGewichteaufbewahrtwerden ,
auchnichtWaagen,diedenbestehendenEichvorschriftennichtentsprechen.
DieAufbewahrungsolcherMasse,WaagenundGewichtenist auchdannunter¬
sagt,wennauchdiese Gegenständenicht zur AnwendungimöffentlichenVer-¬
kehr bestimmt sein sollten .

Mit1 .Jänner1933müssenbereitsderNacheichungunterzogen
seinalle Längenmasse,Hohlmassefür trockeneGegenstände,metalleneFlüs¬
sigkeitsmasse ,Transportgefässe für Milch ,Brennholzmasse und alle eich¬
pflichtigen Weinfässer ( dassind jene Weinfässer ,in denen WeinedenKäufern
überliefertwerden) ,dieals ersteEichungoderletzteNacheichungdenEich¬
stempeldes Jahres 1929oder eines vorangegangenenJahres aufweisen ;dann
alle Gewichteund Waagen,hölzerneFlüssigkeitsmasse,MilchgefässemitMess- ¬
stab ,Maischbottiche ,LedermassmaschinenundBiertransportfässer ,die alsNach¬
weisdererstenEichungoderletzten NacheichungdenEichstempeldesJahres
1930oder eines vorangegangenenJahrestragen .

Messapparate für Petroleum und für andre ,einer starken Ver- ¬
flüchtigungunterliegendeFlüssigkeitensind je nachihrerKonstruktions-¬
art vorAblaufvonje dreioderfünfJahren ,BenzinfüllapparatemitMess-¬
gefässen-Benzinmesspumpen -sindinnerhalbder für die einzelnenSysteme
vorgesehenenFristennacheichpflichtig .

DasstädtischeMarktamtwirdmitBeginndes neuenJahresmit
denmass - undgewichtspolizeilichenRevisionenbeginnen.

Die Beschaugebührenvon ViehundFleisch .
Die Grundgebührfür die Vornahmoamtlicher Untersuchungenvon

ViehundFleischbeträgtfür die Zeitvom . bis31 .Dezember' 17Schilling.
FürdietierärztlicheUntersuchungvonTieren ,diein einerWienerEisenbahn¬
oderSchiffsstationein-oderausgeladenwerden,ist diegleicheGrundgebührzuentrichten .
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